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Betreff: Bebauungsplan "Werbeanlagen Schwieberdinger Strae" Nr. 026/08 -

Entwurfsbeschluss und férmliche Beteiligung der Offentlichkeit sowie der
Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange

Bezug SEK: Masterplan 3 - Wirtschaft und Arbeit

Bezug: VORL.NR. 482/12 - Aufstellungsbeschluss
Anlagen: 1 Bebauungsplanentwurf vom 05.06.2015

2 Textliche Festsetzungen und odrtliche Bauvorschriften vom 05.06.2015

3 Begrindung vom 05.06.2015

Beschlussvorschlag:

l. Der Entwurf des Bebauungsplans
»Werbeanlagen Schwieberdinger StraBe“ Nr.
026/08 vom 05.06.2015 wird zusammen
mit den textlichen Festsetzungen und der
Begrindung, jeweils mit Datum vom
05.06.2015, beschlossen.

[l Der Entwurf der értlichen Bauvorschriften
»Werheanlagen Schwieberdinger StraBe“ Nr.
026/08 vom 05.06.2015 wird zusammen
mit der Begrindung vom 05.06.2015,
beschlossen.

I1l.  Das Verfahren wird im vereinfachten
Verfahren gemaB § 13 BauGB durchgefihrt.
Von der Umweltprifung, dem
Umweltbericht, der Angabe welche Arten
umweltbezogener Informationen verfligbar
sind sowie der zusammenfassenden
Erklarung wird abgesehen.
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V. Die Verwaltung wird beauftragt, den Bebauungsplanentwurf und die ¢rtlichen
Bauvorschriften geméaB § 3 (2) BauGB offentlich auszulegen und die Stellungnahmen der
Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange gemaB § 4 (2) BauGB einzuholen.

Sachverhalt/Begriindung:

Bezug zum Stadtentwicklungskonzept

Der Bebauungsplan ,Werbeanlagen Schwieberdinger StraBe” setzt einen Impuls zur
Attraktivitatssteigerung insbesondere der Stadteingangsstrafen, sprich als Entree von Ludwigsburg
und verfolgt damit mehrere sich ergédnzende Ziele. Er kann dem Themenfeld 5, Lebendige
Innenstadt” zugeordnet werden, denn er unterstitzt durch seine Qualitatssicherung der wichtigen
StraBenrdaume, vor allem der historischen Alleen das unverwechselbare Stadtbild. Diese
Hauptverkehrsachsen symbolisieren die Stadteingange nach Ludwigsburg zur Innenstadt hin. Die
Regelung der Fremdwerbung tragt zur Weiterentwicklung der charakteristischen Barockstruktur bei.
Der Bebauungsplan gewdhrleistet auBerdem eine gute Orientierung im Stadtraum entsprechend
dem Themenfeld 8 ,Mobilitat“. Die Regelung der Art, Form und GroBe von Werbeanlagen verhindert
ein Uberfrachten der StraBenrdume. Zudem werden die Ziele des Themenfeldes 3 ,Wirtschaft &
Arbeit” zur Schaffung attraktiver Standortbedingungen verfolgt, um die anséssigen Unternehmen zu
starken und Neuansiedlungen zu férdern.

Ausgangssituation und Ziel der Planung

In groBen Teilen des Geltungsbereichs wurde eine starke Zunahme der Werbefldchen beobachtet,
die im Rahmen der Bauberatung und mit den Mitteln des bestehenden Planungsrechts nicht
ausreichend gesteuert werden kdnnen. Unter anderem wurden mehrere Antrage auf Erteilung einer
Baugenehmigung zur Errichtung von Werbeanlagen gestellt. Diese wurden zurlickgestellt bzw. auf
der Grundlage der mit 23.11.2013 in Kraft getretenen Veranderungssperre abgelehnt.

Der Bebauungsplan ,Werbeanlagen Schwieberdinger StraBe” setzt einen Impuls zur
Attraktivitatssteigerung Ludwigsburgs, insbesondere der Stadteingangsstrafen als Entree von
Ludwigsburg, und verfolgt damit mehrere sich ergdnzende Ziele:

e Sicherung des unverwechselbaren Stadtbilds,
e Schaffung attraktiver Standortbedingungen,
e Orientierung im Stadtraum.

Grundsatzliches Planungsziel ist die Regelung von Werbeanlagen bezlglich Art, Form und GréBe
von Werbeanlagen entlang der Schwieberdinger Strale als einer HaupteinfahrtsstraBe.
Beeintrachtigungen in Form von Fremdwerbung sollen vermieden werden und ein einheitliches
Erscheinungsbild, sowie eine durchgangige Handlungsweise sichergestellt werden.

Vereinfachtes Verfahren

Die Grundzlge der Planung der geltenden Bebauungsplédne sind durch diesen einfachen
Bebauungsplan ,Werbeanlagen Schwieberdinger StraBe” nicht berihrt.

Die Pflicht zur Durchflhrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung nach Anlage 1 zum Gesetz Uber
die Umweltvertraglichkeitsprifung oder nach Landesrecht ist nicht gegeben. Es gibt keine
Anhaltspunkte fur eine Beeintrachtigung der in § 1 (6) Nr. 7b BauGB genannten Schutzglter. Somit
sind auch die weiteren Voraussetzungen des § 13 (1) BauGB erfullt.
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Bisheriger Verfahrensverlauf

Verfahrensschritt Datum/Zeitraum
Aufstellungsbeschluss 04.12.2012

Offentliche Bekanntmachung 08.12.2012

Fruhzeitige Beteiligung der Offentlichkeit 18.12.2012 - 01.02.2013
gem. § 3 (1) BauGB

Frihzeitige Beteiligung der Behtrden und sonstigen 15.01.2013 - 22.02.2013
Trager offentlicher Belange gem. § 4(1) BauGB

Veranderungen gegeniiber dem Aufstellungsheschluss

In den Bereichen der KopfstraBe, der BrenzstraBe und der SiegesstraBBe wurde der Geltungsbereich
gegentber dem Aufstellungsbeschluss verkleinert, da die genauere Untersuchung im Rahmen der
Bearbeitung des Bebauungsplans ergeben hat, dass ein Regelungsbedarf in diesen Bereichen nicht
gegeben ist. AuBerdem wurde der Bereich , Kleingartenanlage Frommannkaserne” aus dem
Geltungsbereich genommen, da hier zum aktuellen Zeitpunkt ebenfalls kein Regelungsbedarf
besteht.

Eine Steuerung der Fremdwerbung kann nur vorgenommen werden, wenn flr den betreffenden
Bereich ein Gebietstyp im Sinne der §§ 2-9 Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt ist, da
nur in diesen Fallen auf die Modifikationsmoglichkeit des § 1 Abs. 9 BauNVO (Differenzierung nach
Arten von baulichen und sonstigen Anlagen, hier: Fremdwerbung) zurlckgegriffen werden kann. Fir
die Bereiche, in denen dies nicht der Fall ist, wird deshalb zusétzlich die Art der baulichen Nutzung
festgesetzt.

Hinweise iiber die frithzeitige Offentlichkeits- und Behérdenbeteiligung

Im Rahmen der Beteiligung der Offentlichkeit gemaB § 3 Abs. 1 BauGB wurden keine
Stellungnahmen abgegeben. Den Stellungnahmen der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher
Belange gemaB § 4 Abs. 1 BauGB ist zu entnehmen, dass das Vorhaben insgesamt begriiBt wird. Es
wurden keine Bedenken oder Anregungen vorgebracht. Auf eine Abwagung der Belange kann
deshalb verzichtet werden.

Weiteres Vorgehen
GemaB § 3 (2) BauGB wird der Bebauungsplanentwurf mit Textteil und Begrindung fir einen

Monat beim Burgerblro Bauen zur Einsichtnahme ausgelegt. Die Behodrden und sonstigen Trager
offentlicher Belange werden gem. § 4 (2) BauGB schriftlich um Stellungnahme gebeten.

Unterschrift:

Martin Kurt

Verteiler:
DI, DI, DIlI, 60, RO5, 23, 67, SEL, T&E

Bebauungsplan "Werbeanlagen Schwieberdinger StraBe" Nr. 026/08 - Entwurfsbeschluss und formliche Beteiligung der
Offentlichkeit sowie der Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange
Seite 3 von 3




	FLD_VOTEXT
	Datum
	Ostatus
	Beratungsfolge
	Anlage
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung

